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RICHTLINIE 2004/…/EG DES RATES 

vom 

 

zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen 

beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 

 

 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 13 

Absatz 1, 

 

auf Vorschlag der Kommission, 

 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments 1, 

 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen 2, 

 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 3, 

 

                                                 
1 Stellungnahme vom 30. März 2004 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
2 ABl. C 121 vom 30.4.2004, S. 27. 
3 ABl. C 241 vom 28.9.2004, S. 44. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

 

(1) Nach Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union beruht die Union auf den Grund-

sätzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

sowie der Rechtsstaatlichkeit; diese Grundsätze sind den Mitgliedstaaten gemeinsam; sie 

achtet ferner die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutze der Men-

schenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen 

Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Gemein-

schaftsrechts ergeben. 

 

(2) Die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und der Schutz vor Diskriminierung ist ein 

allgemeines Menschenrecht; dieses Recht wurde in der Allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte, im Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Beseitigung aller Formen 

der Diskriminierung von Frauen, im Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder 

Form von Rassendiskriminierung, im Internationalen Pakt der Vereinten Nationen über bür-

gerliche und politische Rechte, im Internationalen Pakt der Vereinten Nationen über wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle Rechte und in der Europäischen Konvention zum Schutze 

der Menschenrechte und Grundfreiheiten anerkannt, die von allen Mitgliedstaaten unterzeich-

net wurden. 

 

(3) Durch das Diskriminierungsverbot dürfen andere Grundrechte und Freiheiten nicht beein-

trächtigt werden; hierzu gehören der Schutz des Privat- und Familienlebens und der in diesem 

Kontext stattfindenden Transaktionen sowie die Religionsfreiheit. 

 

(4) Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist ein grundlegendes Prinzip der Europäischen 

Union. Nach Artikel 21 und 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist jeg-

liche Diskriminierung wegen des Geschlechts verboten und muss die Gleichheit von Männern 

und Frauen in allen Bereichen gewährleistet werden. 
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(5) Gemäß Artikel 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ist die Förde-

rung der Gleichstellung von Männern und Frauen eine der Hauptaufgaben der Gemeinschaft. 

Außerdem muss die Gemeinschaft gemäß Artikel 3 Absatz 2 des Vertrags bei all ihren Tätig-

keiten darauf hinwirken, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern 

und Frauen zu fördern. 

 

(6) In ihrer Mitteilung zur sozialpolitischen Agenda hat die Kommission ihre Absicht angekün-

digt, eine Richtlinie zur Diskriminierung aufgrund des Geschlechts vorzulegen, die über den 

Bereich des Arbeitsmarktes hinausgeht. Dieser Vorschlag steht in vollem Einklang mit dem 

Beschluss 2001/51/EG des Rates vom 20. Dezember 2000 über ein Aktionsprogramm der 

Gemeinschaft betreffend die Gemeinschaftsstrategie für die Gleichstellung von Frauen und 

Männern (2001-2005) 1, die sämtliche Gemeinschaftspolitiken umfasst und darauf abzielt, die 

Gleichstellung von Männern und Frauen durch eine Anpassung dieser Politiken und durch 

konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Stellung von Männern und Frauen in der Gesell-

schaft zu fördern. 

 

(7) Auf seiner Tagung in Nizza am 7. und 9. Dezember 2000 hat der Europäische Rat die 

Kommission aufgefordert, die Gleichstellungsrechte durch Verabschiedung einer Richtlinie 

zur Förderung der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in anderen Bereichen als der 

Beschäftigung und dem Erwerbsleben zu stärken. 

 

(8) Die Gemeinschaft hat eine Reihe von Rechtsinstrumenten zur Verhütung und Bekämpfung 

geschlechtsbedingter Diskriminierungen am Arbeitsmarkt verabschiedet. Diese Instrumente 

haben den Nutzen von Rechtsvorschriften im Kampf gegen Diskriminierung deutlich 

gemacht. 

 

(9) Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts, einschließlich Belästigungen und sexuellen Be-

lästigungen, gibt es auch in Bereichen außerhalb des Arbeitsmarktes. Solche Diskriminierun-

gen können dieselben negativen Auswirkungen haben und ein Hindernis für eine vollständige, 

erfolgreiche Eingliederung von Männern und Frauen in das wirtschaftliche und soziale Leben 

darstellen. 

                                                 
1  ABl. L 17 vom 19.1.2001, S. 22. 
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(10) Besonders augenfällig sind die Probleme im Bereich des Zugangs zu und der Versorgung mit 

Gütern und Dienstleistungen. Daher sollte dafür gesorgt werden, dass Diskriminierungen auf-

grund des Geschlechts in diesem Bereich verhindert bzw. beseitigt werden. Wie dies bei der 

Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungs-

grundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft 1 der Fall war, kann 

dieses Ziel im Wege gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften besser erreicht werden. 

 

(11) Diese Rechtsvorschriften sollten die Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts beim 

Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen verhindern. Unter Gütern 

sollten Güter im Sinne der den freien Warenverkehr betreffenden Bestimmungen des Vertrags 

zur Gründung der Europäischen verstanden werden. Unter Dienstleistungen sollten Dienst-

leistungen im Sinne des Artikels 50 dieses Vertrags verstanden werden. 

 

(12) Um Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts zu verhindern, sollte diese Richtlinie 

sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Diskriminierungen gelten. Eine unmittelbare 

Diskriminierung liegt nur dann vor, wenn eine Person aufgrund ihres Geschlechts in einer 

vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt. Somit liegt beispielsweise 

bei auf körperliche Unterschiede bei Mann und Frau zurückzuführenden unterschiedlichen 

Gesundheitsdienstleistungen für Männer und Frauen keine Diskriminierung vor, weil es sich 

nicht um vergleichbare Situationen handelt. 

 

(13) Das Diskriminierungsverbot sollte für Personen gelten, die Güter und Dienstleistungen liefern 

bzw. erbringen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und die außerhalb des Bereichs 

des Privat- und Familienlebens und der in diesem Kontext stattfindenden Transaktionen ange-

boten werden. Nicht gelten sollte es dagegen für Medien- und Werbeinhalte sowie für das 

staatliche oder private Bildungswesen. 

                                                 
1  ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22. 



 

14438/04  KAL/wk 6 
 DG G II   DE 

 

(14) Für jede Person gilt der Grundsatz der Vertragsfreiheit, der die freie Wahl des Vertrags-

partners für eine Transaktion einschließt. Eine Person, die Güter oder Dienstleistungen bereit-

stellt, kann eine Reihe von subjektiven Gründen für die Auswahl eines Vertragspartners 

haben. Diese Richtlinie sollte die freie Wahl des Vertragspartners durch eine Person solange 

nicht berühren, wie die Wahl des Vertragspartners nicht von dessen Geschlecht abhängig 

gemacht wird. 

 

(15) Es bestehen bereits zahlreiche Rechtsinstrumente zur Verwirklichung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich Beschäftigung und Beruf. Diese 

Richtlinie sollte deshalb nicht für diesen Bereich gelten. Das Gleiche gilt für selbstständige 

Tätigkeiten, wenn sie von bestehenden Rechtsvorschriften erfasst werden. Diese Richtlinie 

sollte nur für private, freiwillige und von Beschäftigungsverhältnissen unabhängige Versiche-

rungen und Rentensysteme gelten. 

 

(16) Eine unterschiedliche Behandlung kann nur dann zulässig sein, wenn sie durch ein legitimes 

Ziel gerechtfertigt ist. Ein legitimes Ziel kann beispielsweise sein: der Schutz von Opfern 

sexueller Gewalt (wie die Einrichtung einer Zufluchtsstätte für Personen gleichen 

Geschlechts), der Schutz der Privatsphäre und des sittlichen Empfindens (wie etwa bei der 

Vermietung von Wohnraum durch den Eigentümer in der Wohnstätte, in der er selbst wohnt), 

die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter oder der Interessen von Männern und 

Frauen (wie ehrenamtliche Einrichtungen, die nur den Angehörigen eines Geschlechts 

zugänglich sind), die Vereinsfreiheit (Mitgliedschaft in privaten Klubs die nur den Angehöri-

gen eines Geschlechts zugänglich sind ) und die Organisation sportlicher Tätigkeiten (z.B. 

Sportveranstaltungen, zu denen ausschließlich die Angehörigen eines Geschlechts zugelassen 

sind). Beschränkungen sollten jedoch im Einklang mit den in der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften festgelegten Kriterien angemessen und erfor-

derlich sein. 
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(17) Der Grundsatz der Gleichbehandlung beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen bedeutet 

nicht, dass Einrichtungen Männern und Frauen in jedem Fall zur gemeinsamen Nutzung 

bereitgestellt werden müssen, sofern dabei nicht Angehörige des einen Geschlechts besser 

gestellt sind als die des anderen. 

 

(18) Die Anwendung geschlechtsspezifischer versicherungsmathematischer Faktoren ist im 

Bereich des Versicherungswesens und anderer verwandter Finanzdienstleistungen weit ver-

breitet. Zur Gewährleistung der Gleichbehandlung von Männern und Frauen sollte die 

Berücksichtigung geschlechtsspezifischer versicherungsmathematischer Faktoren nicht zu 

Unterschieden bei den Prämien und Leistungen führen. Damit es nicht zu einer abrupten 

Umstellung des Marktes kommen muss, sollte die Anwendung dieser Regel nur für neue 

Verträge gelten, die nach dem Zeitpunkt der Umsetzung dieser Richtlinie abgeschlossen 

werden. 

 

(19) Bestimmte Risikokategorien können bei Männern und Frauen unterschiedlich sein. In einigen 

Fällen ist das Geschlecht ein bestimmender Faktor bei der Beurteilung der versicherten Risi-

ken, wenn auch nicht unbedingt der Einzige. Bei Verträgen, mit denen diese Arten von Risi-

ken versichert werden, können die Mitgliedstaaten entscheiden, Ausnahmen von der Regel 

geschlechtsneutraler Prämien und Leistungen zuzulassen, sofern sie sicherstellen können, dass 

die zugrunde liegenden versicherungsmathematischen und statistischen Daten, auf die sich die 

Berechnungen stützen, verlässlich sind, regelmäßig aktualisiert werden und der Öffentlichkeit 

zugänglich sind. Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn das betreffende nationale Recht die 

Regel der Geschlechtsneutralität bisher noch nicht vorsah. Fünf Jahre nach der Umsetzung 

dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten prüfen, inwieweit diese Ausnahmen noch gerecht-

fertigt sind, wobei die neuesten versicherungsmathematischen und statistischen Daten sowie 

ein Bericht, den die Kommission drei Jahre nach der Umsetzung dieser Richtlinie vorlegen 

wird, zu berücksichtigen sind. 
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(20) Eine Schlechterstellung von Frauen aufgrund von Schwangerschaft oder Mutterschaft sollte 

als eine Form der direkten Diskriminierung aufgrund des Geschlechts angesehen und daher 

im Bereich der Versicherungsdienstleistungen und der damit zusammenhängenden Finanz-

dienstleistungen unzulässig sein. Mit den Risiken der Schwangerschaft und der Mutterschaft 

verbundene Kosten sollten daher nicht den Angehörigen eines einzigen Geschlechts zugeord-

net werden. 

 

(21) Opfer von Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts sollten über einen angemessenen 

Rechtsschutz verfügen. Um einen effektiveren Schutz zu gewährleisten, sollten Verbände, 

Organisationen oder andere juristische Personen bei einem entsprechenden Beschluss der 

Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben, sich unbeschadet der nationalen Verfahrens-

regeln bezüglich der Vertretung und Verteidigung vor Gericht im Namen eines Opfers oder zu 

seiner Unterstützung an einem Verfahren zu beteiligen. 

 

(22) Die Beweislastregeln sollten für die Fälle, in denen der Anschein einer Diskriminierung 

besteht und zur wirksamen Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung, angepasst 

werden; die Beweislast sollte wieder auf die beklagte Partei verlagert werden, wenn eine sol-

che Diskriminierung nachgewiesen ist. 

 

(23)  Voraussetzung für eine effektive Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ist ein 

angemessener gerichtlicher Schutz vor Viktimisierung. 

 

(24) Die Mitgliedstaaten sollten zur Förderung des Grundsatzes der Gleichbehandlung den Dialog 

zwischen den einschlägigen Interessengruppen unterstützen, die im Einklang mit den natio-

nalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten ein rechtmäßiges Interesse daran haben, sich 

an der Bekämpfung von Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts im Bereich des 

Zugangs zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen zu beteiligen. 
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(25) Der Schutz vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sollte verstärkt werden, indem in 

jedem Mitgliedstaat eine oder mehrere Stellen vorgesehen werden, die für die Analyse der mit 

Diskriminierungen verbundenen Probleme, die Prüfung möglicher Lösungen und die Bereit-

stellung konkreter Hilfsangebote für die Opfer zuständig wäre. Bei diesen Stellen kann es sich 

um dieselben Stellen handeln, die auf nationaler Ebene die Aufgabe haben, für den Schutz der 

Menschenrechte, für die Wahrung der Rechte des Einzelnen oder für die Verwirklichung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung einzutreten. 

 

(26) In dieser Richtlinie werden Mindestanforderungen festgelegt; den Mitgliedstaaten steht es 

somit frei, günstigere Vorschriften einzuführen oder beizubehalten. Die Umsetzung dieser 

Richtlinie sollte nicht der Rechtfertigung einer Absenkung des in den Mitgliedstaaten bereits 

bestehenden Schutzniveaus dienen. 

 

(27) Die Mitgliedstaaten sollten für die Verletzung der aus dieser Richtlinie erwachsenden Ver-

pflichtungen wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen vorsehen. 

 

(28) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Gewährleistung eines einheitlichen, hohen Niveaus 

des Schutzes vor Diskriminierung in allen Mitgliedstaaten, auf Ebene der Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend erreicht werden können und sich daher wegen des Umfangs und der Wir-

kung besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, kann die Gemeinschaft im Einklang 

mit dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entspre-

chend dem in demselben Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie 

nicht über das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 
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(29) Entsprechend der Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Recht-

setzung 1 sollten die Mitgliedstaaten für ihre eigenen Zwecke und im Interesse der Gemein-

schaft eigene Tabellen aufstellen, denen im Rahmen des Möglichen die Entsprechungen 

zwischen dieser Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen zu entnehmen sind, und diese 

veröffentlichen - 

 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

 

KAPITEL I 

 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

Artikel 1 

Zweck 

 

Zweck dieser Richtlinie ist die Schaffung eines Rahmens für die Bekämpfung geschlechtsspezifi-

scher Diskriminierungen beim Zugang zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen zur 

Umsetzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in den Mitglied-

staaten. 

                                                 
1  ABl. C 321 vom 31.12.2003, S.1. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

 

a) unmittelbare Diskriminierung: wenn eine Person aufgrund ihres Geschlechts in einer ver-

gleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person 

erfährt, erfahren hat oder erfahren würde; 

 

b) mittelbare Diskriminierung: wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder 

Verfahren Personen, die einem Geschlecht angehören, in besonderer Weise gegenüber Perso-

nen des anderen Geschlechts benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschrif-

ten, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die 

Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich; 

 

c) Belästigung : wenn unerwünschte geschlechtsbezogene Verhaltensweisen gegenüber einer 

Person erfolgen, die bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person ver-

letzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder 

Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird; 

 

d) sexuelle Belästigung : jede Form von unerwünschtem Verhalten sexueller Natur, das sich in 

verbaler, nichtverbaler oder physischer Form äußert und das bezweckt oder bewirkt, dass die 

Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, 

Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes 

Umfeld geschaffen wird. 
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Artikel 3 

Geltungsbereich 

 

(1)  Im Rahmen der auf die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten gilt diese Richtlinie 

für alle Personen, die Güter und Dienstleistungen bereitstellen, die der Öffentlichkeit ohne Ansehen 

der Person zur Verfügung stehen, und zwar in öffentlichen und privaten Bereichen, einschließlich 

öffentlicher Stellen, und die außerhalb des Bereichs des Privat- und Familienlebens und der in 

diesem Kontext stattfindenden Transaktionen angeboten werden. 

 

(2)  Diese Richtlinie berührt nicht die freie Wahl des Vertragspartners durch eine Person, 

solange diese ihre Wahl nicht vom Geschlecht des Vertragspartners abhängig macht. 

 

(3)  Diese Richtlinie gilt weder für den Inhalt von Medien und Werbung noch im Bereich 

der Bildung. 

 

(4)  Diese Richtlinie gilt nicht im Bereich Beschäftigung und Beruf. Diese Richtlinie gilt 

nicht für selbstständige Tätigkeiten, soweit diese von anderen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 

erfasst werden. 

 

Artikel 4 

Grundsatz der Gleichbehandlung 

 

(1)  Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet der Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern 

und Frauen, 

 

a) dass keine unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, auch keine Schlechter-

stellung von Frauen aufgrund von Schwangerschaft oder Mutterschaft, erfolgen darf; 
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b) dass keine mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts erfolgen darf. 

 

(2)  Diese Richtlinie gilt unbeschadet günstigerer Bestimmungen zum Schutz der Frauen in 

Bezug auf Schwangerschaft oder Mutterschaft. 

 

(3)  Belästigung und sexuelle Belästigung im Sinne dieser Richtlinie gelten als Diskriminie-

rung aufgrund des Geschlechts und sind daher verboten. Die Zurückweisung oder Duldung solcher 

Verhaltensweisen durch die betreffende Person darf nicht als Grundlage für eine Entscheidung 

herangezogen werden, die diese Person berührt. 

 

(4)  Eine Anweisung zur unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts gilt als Diskriminierung im Sinne dieser Richtlinie. 

 

(5)  Diese Richtlinie schließt eine unterschiedliche Behandlung nicht aus, wenn es durch ein 

legitimes Ziel gerechtfertigt ist, die Güter und Dienstleistungen ausschließlich oder vorwiegend für 

die Angehörigen eines Geschlechts bereitzustellen, und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels ange-

messen und erforderlich sind. 

 

Artikel 5 

Versicherungsmathematische Faktoren 

 

(1)  Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass spätestens bei den nach dem …*neu abge-

schlossenen Verträgen die Berücksichtigung des Faktors Geschlecht bei der Berechnung von 

Prämien und Leistungen im Bereich des Versicherungswesens und verwandter Finanzdienstleistun-

gen nicht zu unterschiedlichen Prämien und Leistungen führt. 

                                                 
*  Drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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(2)  Unbeschadet des Absatzes 1 können die Mitgliedstaaten vor dem …∗∗∗∗ beschließen, 

proportionale Unterschiede bei den Prämien und Leistungen dann zuzulassen, wenn die Berück-

sichtigung des Geschlechts bei einer auf relevanten und genauen versicherungsmathematischen und 

statistischen Daten beruhenden Risikobewertung ein bestimmender Faktor ist. Die betreffenden 

Mitgliedstaaten informieren die Kommission und stellen sicher, dass genaue Daten in Bezug auf die 

Berücksichtigung des Geschlechts als bestimmender versicherungsmathematischer Faktor erhoben, 

veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert werden. Diese Mitgliedstaaten überprüfen ihre Entschei-

dung fünf Jahre nach dem …*, wobei sie dem in Artikel 16 genannten Bericht der Kommission 

Rechnung tragen, und übermitteln der Kommission die Ergebnisse dieser Überprüfung. 

 

(3)  Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft dürfen auf keinen 

Fall zu unterschiedlichen Prämien und Leistungen führen. 

 

Die Mitgliedstaaten können die Durchführung der aufgrund dieses Absatzes erforderlichen Maß-

nahmen bis spätestens zwei Jahre nach dem …* aufschieben. In diesem Fall unterrichten die 

betreffenden Mitgliedstaaten unverzüglich die Kommission. 

 

Artikel 6 

Positive Maßnahmen 

 

Der Gleichbehandlungsgrundsatz hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, zur Gewährleistung der 

vollen Gleichstellung von Männern und Frauen in der Praxis spezifische Maßnahmen, mit denen 

geschlechtsspezifische Benachteiligungen verhindert oder ausgeglichen werden, beizubehalten oder 

zu beschließen. 

                                                 
∗∗∗∗  Drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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Artikel 7 

Mindestanforderungen 

 

(1)  Die Mitgliedstaaten können Vorschriften einführen oder beibehalten, die im Hinblick 

auf die Wahrung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen günstiger sind, 

als die in dieser Richtlinie vorgesehenen Vorschriften. 

 

(2)  Die Umsetzung dieser Richtlinie darf keinesfalls der Rechtfertigung einer Absenkung 

des von den Mitgliedstaaten bereits garantierten Schutzniveaus in Bezug auf Diskriminierungen in 

den von der Richtlinie erfassten Bereichen dienen. 

 

KAPITEL II 

 

RECHTSBEHELFE UND RECHTSDURCHSETZUNG 

 

Artikel 8 

Rechtsschutz 

 

(1)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Personen, die sich durch die Nichtanwen-

dung des Grundsatzes der Gleichbehandlung in ihren Rechten für verletzt halten, ihre Ansprüche 

aus dieser Richtlinie auf dem Gerichts- und/oder Verwaltungsweg sowie, wenn die Mitgliedstaaten 

es für angezeigt halten, in Schlichtungsverfahren geltend machen können, selbst wenn das Verhält-

nis, während dessen die Diskriminierung vorgekommen sein soll, bereits beendet ist. 
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(2)  Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen Rechtsordnung die erforder-

lichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der einer Person durch eine Diskriminierung im Sinne 

dieser Richtlinie entstandene Schaden gemäß den von den Mitgliedstaaten festzulegenden Modali-

täten tatsächlich und wirksam ausgeglichen oder ersetzt wird, wobei dies auf eine abschreckende 

und dem erlittenen Schaden angemessene Art und Weise geschehen muss. Die vorherige Festlegung 

einer Höchstgrenze schränkt diese Ausgleichs- oder Ersatzpflicht nicht ein. 

 

(3)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verbände, Organisationen oder andere juristi-

sche Personen, die gemäß den in ihrem nationalen Recht festgelegten Kriterien ein rechtmäßiges 

Interesse daran haben, für die Einhaltung der Bestimmungen dieser Richtlinie zu sorgen, sich im 

Namen der beschwerten Person oder zu deren Unterstützung und mit deren Einwilligung an den zur 

Durchsetzung der Ansprüche aus dieser Richtlinie vorgesehenen Gerichts- und/oder Verwaltungs-

verfahren beteiligen können. 

 

(4)  Die Absätze 1 und 3 lassen nationale Regelungen über Fristen für die Rechtsverfolgung 

in Fällen, in denen es um den Grundsatz der Gleichbehandlung geht, unberührt. 

 

Artikel 9 

Beweislast 

 

(1)  Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit ihrem nationalen Gerichtswesen die 

erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass immer dann, wenn Personen, die sich durch 

die Nichtanwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung in ihren Rechten für verletzt halten und 

bei einem Gericht oder einer anderen zuständigen Behörde Tatsachen glaubhaft machen, die das 

Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen, es dem Beklagten 

obliegt zu beweisen, dass keine Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung vorgelegen hat. 
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(2)  Absatz 1 lässt das Recht der Mitgliedstaaten, eine für die Kläger günstigere Beweislast-

regelung vorzusehen, unberührt. 

 

(3)  Absatz 1 gilt nicht für Strafverfahren. 

 

(4)  Die Absätze 1, 2 und 3 gelten auch für Verfahren gemäß Artikel 8 Absatz 3. 

 

(5)  Die Mitgliedstaaten können davon absehen, Absatz 1 auf Verfahren anzuwenden, in 

denen die Ermittlung des Sachverhalts dem Gericht oder anderen zuständigen Behörde obliegt. 

 

Artikel 10 

Viktimisierung 

 

Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen Rechtsordnung die erforderlichen Maß-

nahmen, um den Einzelnen vor Benachteiligungen zu schützen, die als Reaktion auf eine 

Beschwerde oder auf die Einleitung eines Verfahrens zur Durchsetzung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung erfolgen. 
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Artikel 11 

Dialog mit einschlägigen Interessengruppen 

 

Zur Förderung des Grundsatzes der Gleichbehandlung unterstützen die Mitgliedstaaten den Dialog 

mit den einschlägigen Interessengruppen, die gemäß ihren nationalen Rechtsvorschriften und 

Gepflogenheiten ein rechtmäßiges Interesse daran haben, sich an der Bekämpfung von Diskriminie-

rungen aufgrund des Geschlechts im Bereich des Zugangs zu und der Versorgung mit Gütern und 

Dienstleistungen zu beteiligen. 

 

KAPITEL III 

 

MIT DER FÖRDERUNG DER GLEICHBEHANDLUNG BEFASSTE STELLEN 

 

Artikel 12 

 

(1)  Jeder Mitgliedstaat bezeichnet eine oder mehrere Stellen, deren Aufgabe darin besteht, 

die Verwirklichung der Gleichbehandlung aller Personen ohne Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts zu fördern, zu analysieren, zu beobachten und zu unterstützen und trifft die erforder-

lichen Vorkehrungen. Diese Stellen können Teil von Einrichtungen sein, die auf nationaler Ebene 

die Aufgabe haben, für den Schutz der Menschenrechte, für die Wahrung der Rechte des Einzelnen 

oder für die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung einzutreten. 
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(2)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es zu den Zuständigkeiten der in Absatz 1 

genannten Stellen gehört, 

 

a) unbeschadet der Rechte der Opfer und der Verbände, der Organisationen oder anderer juristi-

scher Personen nach Artikel 8 Absatz 3 die Opfer von Diskriminierungen auf unabhängige 

Weise dabei zu unterstützen, ihrer Beschwerde wegen Diskriminierung nachzugehen; 

 

b) unabhängige Untersuchungen zum Thema Diskriminierung durchzuführen; 

 

c) unabhängige Berichte zu veröffentlichen und Empfehlungen zu allen Aspekten vorzulegen, 

die mit diesen Diskriminierungen in Zusammenhang stehen. 

 

KAPITEL IV 

 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

Artikel 13 

Einhaltung 

 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Grundsatz 

der Gleichbehandlung in Bezug auf den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienst-

leistungen im Rahmen des Geltungsbereichs dieser Richtlinie beachtet wird; insbesondere ist 

sicherzustellen, dass 

 

a) Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die dem Grundsatz der Gleichbehandlung zuwider-

laufen, aufgehoben werden; 
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b) vertragliche Bestimmungen, Betriebsordnungen, Statuten von Vereinigungen mit oder ohne 

Erwerbszweck, die dem Grundsatz der Gleichbehandlung zuwiderlaufen, für nichtig erklärt 

werden oder erklärt werden können oder geändert werden. 

 

Artikel 14 

Sanktionen 

 

Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei einem Verstoß gegen die nationalen Vor-

schriften zur Anwendung dieser Richtlinie zu verhängen sind, und treffen alle geeigneten Maßnah-

men, um deren Durchsetzung zu gewährleisten. Die Sanktionen, die auch Schadenersatzleistungen 

an die Opfer umfassen können, müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Mit-

gliedstaaten teilen der Kommission diese Bestimmungen bis spätestens zum …* mit und melden 

alle sie betreffenden Änderungen unverzüglich. 

 

Artikel 15 

Unterrichtung 

 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die gemäß dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen 

sowie die bereits geltenden einschlägigen Vorschriften allen Betroffenen in geeigneter Form in 

ihrem gesamten Hoheitsgebiet bekannt gemacht werden. 

                                                 
*  3 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 



 

14438/04  KAL/wk 21 
 DG G II   DE 

 

Artikel 16 

Berichte 

 

(1)  Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission spätestens am …* und in der Folge 

alle fünf Jahre sämtliche verfügbaren Informationen über die Anwendung dieser Richtlinie. 

 

Die Kommission erstellt einen zusammenfassenden Bericht, der eine Prüfung der aktuellen Praxis 

der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit Artikel 5 in Bezug auf die Berücksichtigung des Faktors 

Geschlecht bei der Berechnung von Prämien und Leistungen enthält. Sie legt diesen Bericht dem 

Europäischen Parlament und dem Rat spätestens am …** vor. Erforderlichenfalls fügt die Kommis-

sion diesem Bericht Vorschläge zur Änderung der Richtlinie bei. 

 

(2)  Die Kommission berücksichtigt in ihrem Bericht die Standpunkte der einschlägigen 

Interessengruppen. 

 

Artikel 17 

Umsetzung 

 

(1)  Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens am …∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ nachzukommen. Sie teilen der Kommis-

sion unverzüglich den Wortlaut dieser Rechtsvorschriften mit. 

                                                 
*  5 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
**  6 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  Drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder 

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitglied-

staaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 

 

(2)  Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaat-

lichen Rechtsvorschriften, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

 

Artikel 17 

Inkrafttreten 

 

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

 

Artikel 18 

Adressaten 

 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

 

 

Geschehen zu Brüssel am 

 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 

 

______________________ 


